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Nachrichten.

Frau Bannwahrt macht dem geehrten Pubstcum belaßt/

daß sie Gasen und seidene Strümpfe um billigen Preis

sehr sauber waschet; sie empfiehlt sich um geneigte«

Zuspruch.

Zwischen dem ersten und zweyten Äugst wurde zu U5

Hausen im Kanton Luzern ein lehr beträchtlicher

Dicbstahl in einem Kramladen begangen. Unter de»

gestohlncn Waaren sind hauptsächlich folgende:

i2 Dutzend holändische und türkengarnene Nastüchck'

2 Schachteln seidene Band von verschiedenen Farben«

Aller Gattung Sammet Bande.

Verschiedene Stück Mousseline und schwarz seideneSpitz^

Etwelche Stück Gingang heiter und dunkel.

Mehrere Stück Gestreift - baumwollenes Tuch.

Indianen, Pcrsianen und allerhand Flanelle.

Aller Gattung Strümpfe und Kappen.

Seidener und wollener Damast, viele Stücke.

Sollte Jemanden < Etwas von diesen Waaren

Kauf angetragen werden, so ist er inständigster!»',

es dem Hrn. Landvogt im Amt Willisau einzubcr»

ten, wogegen man eine angemessene Erkenntlich

zu beobachten wissen wird.

Steigerung.
Das Schlosserobcrli sel. Haus in der Vorstadt.

Fruchtpreise.
Kernen 16 Bz iz Bz. - kr i, Bz. 14B-

Mühlcngut l 2 B. ' l Bz. 2 kr. ir Bz.

Roggen is Bz. 9Bz 2 kr. 9Bz.
Wicket!/ 12 Bz.mBz.2kr.
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